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Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.



KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

KOM ( 81 ) 36 endg .
Brüssel , den 3 . Februar 1981

Vorschlag für eine
VERORDNUNG ( EWG ) DES RATES

zur dritten Änderung der Verordnung ( EWG ) Nr . 222 / 77
über das gemeinschaftliche Versandverfahren

•( Von der Kommission dem Rat vorgelegt )

K0M(81 ) 36 endg .



BEGRÜNDUNG

1 . Die Verordnung ( EWG ) Nr . 222/77 des Rates vom 13 . Dezember 1976'uber das
gemeinschaftliche Versandverfahren ( l ) enthält u.a . Bestimmungen über die
Sicherheit , die grundsätzlich zu leisten ist , um die Erhebung der Zölle

♦ und anderen Abgaben , die aufgrund eines gemeinschaftlichen Versandver
fahrens. fällig werden können , sicherzustellen.

2 . Ausgenommen den Fall der Hinterlegung einer Barsicherheit , besteht die
Sicherheitsleistung in der selbstschuldnerischen Bürgschaft einer natür­
lichen oder juristischen dritten Person , die durch Unterzeichnung einer
Bürgschaftsurkunde nach den Mustern I , II oder III im Anhang zu der,
genannten Verordnung geleistet wird . In diesen Bürgschaft surkunöen ist
u.a . vorgesehen , dass der Bürge sich verpflichtet , auf erste schriftliche
Aufforderung der zuständigen Behörden ohne Aufschub die geforderten Be­
träge zu zahlen .
Den Sicherheitsgebern wird also derzeit keine jFrist eingeräumt , innerhalb
deren sie sich z.B. darüber informieren könnten , inwieweit Zahlungsfor-
derungen , die an sie gestellt werden , begründet sind . Die Erfahrung hat
gezeigt , dass dieser Umstand von den Sicherheitsgebern als übermässige

, Belastung empfunden wird und einen Teil von ihnen zu veranlassen droht ,

sich aus dem Bürgschafts system im Bereich des gemeinschaftlichen Versand–
Verfahrens zurückzuziehen ; hierdurch würde nicht nur das Versandver–
fahren selbst stark beeinträchtigt , sondern es . würde auch bestimmten
Gruppen von Zollbeteiligten die Möglichkeit entzogen , das gemeinschaftliche
Versandverfahren ohne Einscha] tung Iritter in Anspruch zu nehmen .

3 . Es erweist' sich daher als notwendig , die Bürgschaftsregelung elastischer
. zu gestalten und insbesondere eine Zahlungsfrist vorzusehen . In Anlehnung
an die Regeln anderer Verfahren des internationalen Zollgutversands er­
scheint es angemessen , diese Frist auf drei Monate nach Eingang der
schriftlichen Zahlungsaufforderung festzusetzen .

4 . I-Iit diesem Verordnungsentwurf , der dem Rat zur Annahme vorgelebt wird ,
sollen die Muster der . Bürgschaftsurkurtden im Anhang zu der vorgerannten
Verordnung durch Einführung einer solchen dreimonatigen Jurist geändert
werden.

0 Ì ARI . Tir . L 3o vorn % ?. l?77 t S. 1 . " .



Vorschlag für eine Verordnung ( EWG ) des Rates zur
dritten Änderung der Verordnung ( EJG ) Hr . 222/77

über das gemeinschaftliche Versandverfahren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
t ,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europaischen Wirtschaftsgemeinr-
schaft , insbesondere auf Artikel 235 »

auf Vorschlag der Kommission ( l ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts– und Sozialausschusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

In der Verordnung ( EtTG ) Nr . 222/77 des Rates ( 4 ), zuletzt geändert
durch die Akte über den Beitritt

Griechenlands , ist festgelegt , dass die Sicherheit , die grundsätzlich zu
leisten ist , damit die Erhebung der im Rahmen eines gemeinschaftlichen
Versandverfahrens gegebenenfalls fälligen gewordenen Zolle und anderen

Abgaben sichergestellt wird , insbesondere in der selbstschuldnerischen
Bürgschaft einer natürlichen oder juristischen dritten Person besteht . Die
Bürgschaft ist je nach dem in einer Urkunde zu leisten , die den Mustern im
Anhang zu der genannten Verordnung entspricht *

Nach diesen Mustern von Bürgschaftsurkunden ist der Bürge verpflichtet ,
«

die geforderten Beträge auf erste schriftliche Aufforderung der zustandigen
Behörden ohne Aufschub zu zahlen »

Die Erfahrung hat gezeigt , dass diese Verpflichtung zu weit geht und dass es
notwendig ist , den Bürgen eine Zahlungsfrist einzuräumen. Es erscheint
angemessen , diese Frist auf drei Monate festzusetzen.

( 1 ) ABl . Nr . _
( 2 ) ABl . Nr . C
( 3 ) ABl . Nr,. C
( 4 ) ABl . Nr . L 38 vom 9.2.1977 , S. 1



Die Einführung dieser dreimonatigen Frist macht eine Minderung der Bürg Schafts
Urkunden für das gemeinschaftliche Versandverfahren notwendig . Infolgedessen
sind die Muster dieser Urkunden im Anhang c'er Verordnung ( EWG ) Nr . 222/77
entsprechend zu ändern -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Muster der Bürgschaft surkunden im Anhang der Verordnung ( EWG ) Nr .
222/77 werden durch die Muster im Anhang dieser Verordnung
ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar

in jedem Mitglied staat .

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Rates .

Der Präsident
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ANHANG

MUSTER I

GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN

BÜRGSCHAFTSURKUNDE

(Gesamtbürgschaft für mehrere gemeinschaftliche Versandverfahren)

I. BORCSCHAFTSERKLÀRUNG

1. Der (Die) Unterzeichne« (*)

mitWohnsitz (Sitz) in ~ ...♦ (a)
i i

leistet hiermit bei der Zollstelle der Bürgschaftsleistung ..

bis zum Höchstbetrag von selbstschuldnerische Bürgschaft ge­
genüber dem Königreich Belgien , dem Königreich Dänemark , der Bundesrepublik Deutschland, der Republik

Griechenland, der Französischen Republik , Irland, der Italienischen Repubik , dem Großherzogtum
Luxemburg, dem Königreich der Niederlande, dem Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland (3)

für die Beträge, die der Hauptverpflichtete (4) den
genannten Staaten auf Grund von Zuwider­
handlungen, die im Verlauf eines von ihm durchgeführten gemeinschaftlichen Versand-
verfahrens begangen worden sind, insgesamt an Zöllen , Steuern, Abschöpfungen und
anderen Abgaben – mit Ausnahme von Geldstrafen oder Bußgeldern – schuldet oder
schulden wird, und zwar bezüglich der Haupt- und Nebenverbindlichkeiten, der Unkosten
und der Zuschläge. ' - _
2. Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, binnen drei Honaten nach der ersten schrift­

lichen Aufforderung der zuständigen Behörden der in (iuaoer 1 genannten Staaten die ge- .
: forderten Beträge bis zu den angeführten Höchstbetrag ohne Verlüngerirgsaöglichkeit der, ;

■ vorbezeichneten Frist zuzahlen .
Dieser Höchstbetrag kann um die Beträge, die auf Grund dieser Bürgschaftserklärung
bereits bezahlt worden sind , nur dann vermindert werden , wenn der (die) Unterzeichnete
im Rahmen eines gemeinschaftlichen Versandverfahrens in Anspruch genommen wird,
das vor dem dreißigsten Tag nach Eingang der vorangegangenen Aufforderung(en) bei
dem (der) Unterzeichneten begonnen hat.

3. Diese Bürgschaftserklärung ist vom Tag ihrer Annahme durch die Zollstelle der Bürg-
schaftsleistung an verbindlich.

' Das Bürgschaftsverhältnis kann von dem (der) Unterzeichneten sowie von dem Staat,
in dem die Zollstelle der Bürgschaftsleistung liegt, jederzeit aufgelöst werden.

Die Auflösung wird am sechzehnten Tag nach ihrer Bekanntgabe an den anderen Beteilig­
ten wirksam.

Der (Die) Unterzeichnete haftet weiter für die Zahlung der Beträge, die auf Grund gemein­
schaftlicher Versandverfahren im Rahmen dieser Verpflichtung fällig werden, wenn diese
Verfahren vor dem Zeitpunkt des WirksamWerdens der Auflösung begonnen haben ; dies
gilt auch dann, wenn die Zahlung erst später gefordert wird.

( ) Name und Vorname, bzw. Firma. . .
( a ) Vollständige Anschrift, Ol i ^
n Der Name des jt^aiPS (oder der dessen (deren) Gebiet nicht berührt wird» ist zu streichen.
(4> Name und Vorname, bzw. Firma und vollständige Anschrift.
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4. (l) Für diese Bürgschaftserklärung begründet der (die) ^ Unterzeichnete ein Wahldomizil
in (*) sowie in allen anderen in Nummer 1 genannten
Staaten :

Staat Name und Vorname, bzw. Firma,, und vollständige Anschrift

-

<

•

't

f

- * ' '

- ■

•

-

Der (Die) Unterzeichnete erkennt an, daß alle Formalitäten oder Verfahrensmaßnahmen,
die diese Bürgschaftserklärung betreffen und an einem der Wahldomizile schriftlich vorge­
nommen werden, insbesondere Postsendungen und Zustellungen, für ihn (sie) verbindlich
sind. ' "

Der (Die) Unterzeichnete erkennt als Gerichtsstand den Ort der Gerichte der Wahldomizile
an.

Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich , die Wahldomizile beizubehalten oder eines
oder mehrere dieser Wahldomizile nur nach vorheriger Unterrichtung der Zollstelle der
Bürgschaftsleistung zu ändern.

(Ort) den

Unterschrift {•)

IL "ANNAHME DURCH DIE ZOLLSTELLE DER BÜRGSCHAFTSLEISTUNG

Zollstelle der Bürgschaftsleistung ;

Bürgschaftserklärung angenommen am

Stempel und Unterschritt

f1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Staates ein Wahldomizil mehr vor , so hat der Bürge in s1?cn anderen in Num­
mer 1 genannten Zustollungsbevollnuchtiptc zu benennen . Für die Entscheidungen über Rechtsstreifig-
keiren aus dieser Bürgschaft sind uie Gerichte an! Wohnsitz (Sitz ) de* Bürgen sowie am Wohnsitz (Sitz) der Zustellung;*
bevollmächtigten zusitandis. Die Verpflichtungen der Unterabsätze 2 und 4 dieser Nutnmer 4 sind entsprechend zu
vereinbaren.

(•) Vollständige Anschrift.
(•) Vor seine* Untcx>chtift nviß der Unterzeichner handschriftlich verme'-kei): die übernehme Ccr Bürgschaft in

Höhe von wobei er den Betrag in Worten amugrhrn haL



MUSTER II

GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN
BÜRGSCHAFTSURKUNDE

(Bürgschaft für ein einzelnes gemeinschaftliches Versandverfahren)

L BORGSCHAFTSERKLÀRUNG

1. Der (Die) Unterzeichnete (')

mit Wohnsitz (Sitz) in ". (*)

leistet hiermit bei der Abgangszollstelle selbstschuld-
nerische Bürgschaft gegenüber dem Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Griechenland, der Französisch«) Rqjiilik, Irland, dar

Italienischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Niederlande, dem .
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (*)

für die Beträge, die der Hauptverpflichtete (*) den ge- .
nannten Staaten auf Grund von Zuwider­
handlungen, die im Verlauf eines von ihm mit den unten bezeichneten Waren von der

Abgangszollstelle zur Bestimmungszollstelle

durchgeführten gemeinschaftlichen Versandverfahrens begangen
\ worden sind, insgesamt an Zöllen , Steuern , Abschöpfungen und anderen Abgaben –
mit Ausnahme von Geldstrafen oder Bußgeldern – schuldet oder schulden wird, und zwar
bezüglich der Haupt- und Nebenverbindlichkeiten, der Unkosten und der Zuschläge.

2* Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, blnnai drei Sonaten nach der ersten schrift­
lichen Aufforderuig der zuständige« Behörden der In Hu*er 1 genannten Staaten die fle-
forderten Betrage , ohne Vflrlancervrga^lthkelt der
vorbezeichneten Frist Zu zahlen.

3. Diese Bürgschaftserklärung ist vom Tag ihrer Annahme durch die Abgangszollstelle an
verbindlich.

4. ( ) Für diese Bürgschaftserklärung begründet der (die) Unterzeichnete ein Wahldömizil
■n (*) sowie in allen anderen in Nummer 1 genannten
Staaten : -

(*) Name und Vorname, bzw. Firma.
( ) Vollständige Anschrift. .

n!!rf v S 3 u S _^oder dc.r Staaten ;, dessen (deren) Gebiet nicht berührt wird , ist zu streichen,ift CK Vorname, bzw. Firma und voljstindiße Anschrift .
x-, echTsvorschr^jen pines oulisifcS ein WahSdomizil nicht vor, so hat der Bürge in allen anderen in

t,Cnann/Cn D 33t ?n, . ^triiunpsbcvollmadit^te zu benennen. Für die Entscheidunf.cn über Rechts-ZuVrchnr ' h. n Bur^schafr Vnd ll,c Gt-nchrc Wohi.^tz ( Sitz ) des Burgen sowie am Wohnsitz <Sitz , der
sprechend 2u vtrcmb ten 2UStanJli- Dic Verpachtungen der Untersatze 2 und 4 diesefNumm« 4 sind ent



Staat N.ime und Vnrnemr. h*w, Firma , und vollständige Antehrlft

β

Der (Die) Unterzeichnete erkennt an, daß alle FormahmenoderVer^die diese Bürgschaftserklärung betreffen und an einem der Wahldommle schriftlich
vorgenommen werden , insbesondere Postsendungen und Zustellungen, für ihn (sie) ver­
bindlich sind .

Der (Die) Unterzeichnete erkennt als Gerichtsstand den Ort der Gerichte der Wahldomizile
an.

Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich , die Wahldomizile beizubehalten oder einesorter mehrere dieser Wahldomizile nur nach vorheriger Unterrichtung der Abgangs«)

(Ort) ––

oder mehrere dieser
stelle zu ändern.

Unterschrift (*)

II . ANNAHME DURCH DIE ABGANGSZOLLSTELLE

Abgangszollstelle
für das gemein-

Bürgschaftserklärung angenommen am •• • • •• • ■ • • •• " " j jschaftlichc Versandverfahren gemäß Versandsche .n T 1/T 2 ( ), ausgestellt
unter Nr.

Stempel und Unterschrift

, . .... . „Für die Übernahme der Bürgschaft"(' ) Vor seiner Unterschrift muß der Unterzeichner handschr.ftUch »ermerken . .f
(*) Nichtzutreffende* «reichen.



MUSTER I

GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN

BÜRGSCHAFTSURKUNDE

(System der Pauschalbürgschaft) -

I. BURGSCHAFTSERKLARUNG

1 . Der (Die) unterzeichnete ( ' )

mit Wohnsitz (Sitz) in .. (J) >

leistet hiermit bei der Zollstelle der Bürgschaftsleistung
selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber dem Königreich Belgien, dem Königreich Däne­
mark, der Bundesrepublik Deutschland , der Republik uri echefiland, der Französische Republik , der Ita­

lienischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Niederlande, dem Vereinig­
ten Königreich Großbritannien und Nordirland für die Beträge, die ein Hauptverpflichteter
den genannten Staaten aufgrund von Zuwiderhand­
lungen , die im Verlaufe von gemeinschaftlichen Versandverfahren begangen worden sind, für
die der (die) Unterzeichnete durch Ausstellung eines Sicherheitstitels eine Bürgschaft übernom­
men hat, insgesamt an Zöllen , Steuern, Abschöpfungen und anderen Abgaben – mit Aus­
nahme von Geldstrafen oder Bußgeldern – schulden wird, und zwar bezüglich der Haupt-
und Nebenverbindlichkeiten, der Unkosten und der Zuschläge – bis zu einem Höchstbetrag
von 7 000 ECU , je Sicherheitstitel .

2. Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, binnen drei Sonaten nach der ersten schrift­
lichen Aufforderung der zuständigen Behörden der in Nuaoer ) genannten Staaten die ge­
forderten 8etrSge bis zu da Höchstbetrag ven 7Ü00 ECU Je Sicherheitstitel ohne Ver»
längeriir.gsttüglichkeit der vorbezeichrteten Frist zu zahlen .

3. Diese Bürgschaftserklärung ist vom Tag ihrer Annahme durch die Zollstelle der Bürgschaftslei-
stung an verbindlich .

Das Bürgschaftsverhältnis kann von dem (der) Unterzeichneten sowie von dem Staat, in dem
die Zollstelle der Bürgschaftsleistung liegt, jederzeit aufgelöst werden.

Die Auflösung wird am sechzehnten Tag nach ihrer Bekanntgabe an den anderen Beteiligten
wirksam.

/ Der (Die) Unterzeichnete haftet weiter für die Zahlung der Beträge, die aufgrund gemeinschaft­
licher Versandverfahren im Rahmen dieser Verpflichtung fällig werden, wenn diese Verfahren .
vor dem Zeitpunkt des Wirksamwcrdens der Auflösung begonnen haben ; dies gilt auch dann,
wenn die Zahlung erst später gefordert wird.

4. (J ) Für diese Bürgschaftserklärung begründet der (die) Unterzeichnete ein Wahldomizil

in (2) sowie in allen anderen in Nummer 1 ge­
nannten Staaten :

( ' ) Name und Vorname, bzw. Firma.
(*) Vollständige Anschrift .
(>) Sehen die Rechtsvorschriften eine» St33t6S ein Wahtdomizil nicht vor, so hat der Bürge in allen anderen in Nummer 1 ge­

nannten Staaten ZustellungsbevoWinachMgie *u benennen Für die Entscheidungen über Rechtsstreitigkeiten aus dieser
Bürgschaft sind die <»er«chte »ni Wohnsitz ot » fluten sowie arn Wohnsitz (Sitz) der Zustcilungsbevollmachtigten zustandig.
Die Verpflichtungen det Unterabsat / e 2 und 4 dieser Nummer 4 sind 'entsprechend zu vereinbaren .



Staat - Na«ne und Vorturne , b*w Firm*, und vollständige Anschrift

«

■■

Der (Die) Unterzeichnete erkennt an , daß alle Formalitäten oder Verfahrensmaßnahmen, die
diese Bürgschaftserklärung betreffen und an einem der Walildomizile schriftlich vorgenom­
men werden, insbesondere Postsendungen und Zustellungen, für ihn (sie) verbindlich sind .

Der (Die) Unterzeichnete erkennt als Gerichtsstand den Ort der Gerichte der Wahldomizile
an .

r

Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, die Wahldomizile beizubehalten oder eines oder
I mehrere dieser Wahldonuzilc nur nach vorheriger Unterrichtung der Zollstelle der Bürg-
schaftsleistung zu ändern .

' ■

(Ort) den '

Unterschritt ( ' )

II . ANNAHME DURCH DIE ZOl.LSTELLE DER BURGSCHAFTSLEISTUNG

Zollstelle der Bürgschaftsleistung

Bürgschaftserklärung angenommen am

Stempel und Unterschrift

( ' ) Vor semer Unterschrift muß der Unterzeichner handschriftlich vermerken : «Für die Übernahme der Bürgschaft*.


